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Schenkt man Experten Glaube, fehlen in Deutschland in den nächs-
ten zehn Jahren etwa sieben Millionen Fachkräfte. Diese Tatsache 
hat das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Bewerber schleichend, 
jedoch grundlegend verändert: Während sich Bewerber früher um 
begehrte Stellen innerhalb eines Unternehmens bemühten, hat der 
branchenübergreifende Fachkräftemangel dazu geführt, dass diese 
nun viel leichter selbst entscheiden, wo und für wen sie arbeiten 
möchten. Unternehmen stehen also vor der Herausforderung, in-
novative Lösungen zu finden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
Ein zeitgemäßer Lösungsansatz, um innerhalb der Jobbörsen und 
Annoncen als moderner und verantwortungsbewusster Arbeitgeber 
gefunden zu werden, sind sogenannte Benefits. Traditionelle Zu-
satzleistungen wie Obst oder kostenlose Getränke am Arbeitsplatz 
sind auch sicherlich nett, reichen jedoch heutzutage im Recruiting-
Prozess bei Weitem nicht mehr aus.

Ein wesentlich effektiveres Instrument, um potenzielle Mitarbeiter 
anzusprechen, ist der Abschluss einer Gruppenunfallversicherung 
(GU) mit 24-Stunden-Deckung – ein kleiner Zusatz mit riesen-
großer Wirkung. Es handelt sich um eine Police, die speziell für 
Unternehmen entwickelt wurde, um Mitarbeiter vor den finanziellen 
Auswirkungen von Unfällen zu schützen. Sie bietet eine umfassen-
de Absicherung rund um die Uhr – unabhängig davon, ob sich der 
Unfall während der Arbeitszeit oder in der Freizeit der Beschäftigten 
ereignet. Das schafft Vertrauen!

Indem Sie die GU als Teil ihrer Benefits anbieten, signalisieren Sie 
Wertschätzung für das Wohl Ihrer Arbeitnehmer. Besonders Be-
werber, die sich um die finanzielle Sicherheit ihrer Familie sorgen, 
sehen eine solche Absicherung als attraktives Zusatzangebot, das 
im Notfall unter Umständen eine enorme Versorgungslücke deckt. 

Dies kann der entscheidende Faktor sein, dass Ihr Unternehmen 
im Vergleich zu anderen als bevorzugte Wahl wahrgenommen wird 
und der letztlich dazu motiviert, sich um eine Stelle in Ihrem Unter-
nehmen zu bewerben.

Auch bei der Bindung bestehender Mitarbeiter kann die GU auf ver-
schiedene Arten helfen: Sie zeigt, dass Sie als Arbeitgeber in die 
Gesundheit und Sicherheit Ihrer Angestellten investieren – und zwar 
über den gesetzlichen Mindeststandard hinaus. Dies kann zu einer 
höheren Mitarbeiterzufriedenheit/-bindung führen und zu einer 
positiven Arbeitsatmosphäre beitragen.

Die Gruppenunfallversicherung bietet jedoch nicht nur Vorteile für 
Mitarbeiter, sondern auch für das Unternehmen selbst, denn auch 
die steuerlichen Vorteile sollten an dieser Stelle nicht unerwähnt 
bleiben: Die Prämien zur Gruppenunfallversicherung können als 
Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Sprechen Sie bitte die 
Gestaltungsmöglichkeiten bei Ihrem Steuerberater an.

Der Leistungsumfang einer GU kann je nach Anbieter variieren, 
doch im Allgemeinen umfasst sie Punkte wie Invaliditätsleistung, 
Unfallrente, Tagegelder und Todesfallleistung. 

Lassen Sie uns miteinander sprechen! Wir informieren Sie 
gern zum möglichen Leistungsumfang sowie den Einschlüs-
sen und suchen aus unserem Portfolio die beste Absicherung 
für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter aus.

PANORAMA
W I S S E N S W E R T E S  A U S  D E R  R I S I K O V O R S O R G E  F Ü R  G E W E R B E K U N D E N

BENEFITS MIT MEHRWERT – WARUM DER OBSTKORB NICHT MEHR AUSREICHT

Werwick Assekuranzmakler GmbH • Jungfernstieg 16 • 19053 Schwerin 
Tel.: 0385/710537 • Fax: 0385/77808 • info@werwick-assekuranz.de • http://www.werwick-assekuranz.de



PANORAMA FÜR GEWERBEKUNDEN
SEITE 2 / 2

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Übersicht und Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernimmt eine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der berücksichtigten 
Tarif-, Beitrags- und Leistungsdaten und allgemeinen Hinweise. Ihre Interessen – unsere Bitte: Einstellung neuer Mitarbeiter, Umzug des Betriebs (auch in Teilen), neue Anschaffungen, die Auswirkung auf die Versicherungssumme haben können, bauliche Veränderungen an 
Gebäuden, Vorhandensein ungewöhnlich großer Lagerbestände, Aufnahme von Export in neue Länder, Steigerung des Umsatzes, Erweiterung Ihres Geschäftsfelds um neue Angebote, Einstellung eines neuen Geschäftsführers, Gründung von Tochterfirmen, Aufnahme neuer 
Gesellschafter etc.: All diese Veränderungen können – müssen aber nicht – zu Veränderungen beim Versicherungsschutz führen. Dazu informieren können wir Sie aber nur, wenn Sie uns dies (möglichst schon im Vorfeld) mitteilen. 
Bildquellen in Reihenfolge: Clipdealer #192706584, AndreyPopov; Clipdealer # 166498508, Kinwun; Clipdealer #203050678, Milkos
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ÜBER DIE „GOLDENE REGEL“ DER 
GEWERBEVERSICHERUNG
Was, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis, beispielsweise ein 
Brand, Ihre Betriebsstätte oder Geschäftseinrichtung beschädigt? 
Schlimm, werden Sie denken, aber Sie seien ja versichert. Soweit 
(hoffentlich) richtig. Lassen Sie uns daher einen kurzen Blick auf 
die entsprechende Versicherungssparte, die gewerbliche Inhalts-
versicherung, werfen: Sie schützt bewegliche Sachen am Versiche-
rungsort, technische und kaufmännische Betriebseinrichtung, ferti-
ge und halbfertige Produkte sowie Rohmaterialien und Werkzeuge. 
Im Schadenfall erstattet die Inhaltsversicherung grundsätzlich den 
Neuwert einer Sache. Das ist gut! Allerdings – und dieser Punkt 
ist vielen oft nicht klar – mit einer entscheidenden Einschränkung:

Wenn der Zeitwert nach Gutachten weniger als 40 Prozent des 
aktuellen Neuwerts beträgt, wird lediglich nach dem Zeitwert ent-
schädigt – also danach, was die Sachen tatsächlich noch wert sind.

Nicht selten stellt sich in vielen Fällen heraus, dass der Zeitwert 
von Ausrüstung, Einrichtung usw. tatsächlich erheblich niedriger ist 
als der Wert, den die Sachen für Ihr Unternehmen darstellen. Das 
könnte bedeuten, dass Sie im Schadenfall neben den Kosten für 
einen möglichen Produktions-/Betriebsausfall erhebliche Kosten 
selbst tragen müssen, um die Differenz zwischen dem Zeit- und 
dem Neuwert auszugleichen. Die „Goldene Regel“ schützt Sie vor 
dieser finanziellen Belastung und gewährleistet, dass Sie Ihre Ge-
schäftstätigkeit ohne unnötige finanzielle Engpässe fortsetzen kön-
nen – frei nach dem Motto „Neu für Alt“.

Um die Vorteile der „Goldenen Regel“ in der Inhaltsversicherung zu 
nutzen, ist es entscheidend, einen Versicherungsvertrag zu wählen, 
der diese Klausel einschließt. Als erfahrene Experten stehen wir Ih-
nen zur Seite, um Ihre bestehenden Verträge zu prüfen und den 
optimalen Schutz für Ihr Unternehmen zu finden. 

GEWAPPNET FÜR DEN ERNST-
FALL: DIE UNTERNEHMERVOLL-
MACHT
Die Sicherheit und Kontinuität Ihres Unternehmens ist uns ein wich-
tiges Anliegen. Wir möchten Sie daher auf eine zusätzliche sinnvolle 
Maßnahme zur Absicherung Ihres Geschäfts aufmerksam machen.

Um den weiteren Ablauf Ihres Unternehmens zu gewährleisten, 
selbst wenn Sie ausfallen sollten – sei es aufgrund von Krankheit, 
Unfall oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen –, ist eine 
Unternehmervollmacht eine vernünftige Absicherungsoption. Durch 
die Unternehmervollmacht lässt sich eine vertrauenswürdige Per-
son (oftmals Ehepartner oder Kinder) benennen, die im Ernstfall die 
Geschäftsleitung temporär übernimmt und in Ihrem Sinne fortführt. 

Dieses Instrument bietet Ihnen nicht nur Sicherheit, sondern schafft 
Vertrauen bei Geschäftspartnern, Banken und Mitarbeitern. Die 
Vollmacht gewährleistet, dass wichtige Entscheidungen getroffen 
werden können und Ihr Unternehmen handlungsfähig bleibt – ohne 
negative Auswirkungen. Sollte im Notfall keine Vollmacht vorliegen, 
geben Sie die Kontrolle aus der Hand und laufen Gefahr, dass Ihr 
Unternehmen für die Dauer Ihres Ausfalls handlungsunfähig bleibt. 
Bei kleinen und mittelständischen Betrieben reicht dieser Umstand 
aus, um massive finanzielle Schäden auszulösen.

Schützen Sie Ihr Unternehmen und sichern Sie Ihre betriebliche 
Zukunft mit dieser wichtigen Vorsorgemaßnahme! Sprechen Sie 
uns an, um Sie bei der Einrichtung einer Unternehmervollmacht zu 
unterstützen und individuelle Punkte zu besprechen. 

Tipp: Eine gute Vorsorge kann generell im Ernstfall die Abwicklung 
der unternehmerischen Angelegenheiten und Zuständigkeiten ext-
rem erleichtern. Daher empfehlen wir, rechtzeitig einen sogenann-
ten Notfallordner anzulegen und sich um die Einteilung von Zustän-
digkeiten zu kümmern.


